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(1) Der L928
e.V. " hat
register
Nordmark)

. "§ 1

in Kiel gegründete "l{otorsportclub Nordmark
seinen Sitz in Kiei und ist in das Verei.ns-

eingetragen. (abgekürzte Bezeichnung MSC

{2) Der Verein ist se}bstlos tätig; er verfolgt nicht inerster Linie eigenwirtschaftliche Zweclce. -

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
(1) Der.MSC Nordurark e.V. verfolgt ausschlieBlich undunmittelbar gemeinnützige Zwäcke im Sinne des A.b-

schnittes "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) Der Club fördert den l{otorsport zu Lande zu Wasser undin der Luft, i.ndem er insbe3ondere motorsportliche
Veranstaltungen durchführt oder seinen Mitgliederndie leilnalrme an solchen Veranstaltungen elmöglicht"
Er betätiqt sich dabei im Ralrmen der notorsportli.chen
Regeln nationaler und internationaler organisationen,
denen er angeschlossen i.st, und wahrt deren Belangre.

(3) Der CIub ftihrt Ma8nahmen durch, die ihm zur Hebung
der allgemeinen Verkehrssicherheit und zur Unfall-
verhütung Eeeignet erscheinen.

(4) Der Club ist Hitglied j.n Landessportverband Schleswig-
Ho1stein, Fachverband für Motorsport und in ADÄC
Schleswig Holstein.

(5) Der Club enthält sich jeder parteipolitischen Betätigunq
(5) Ziel der Mj.tg'liedschaft is 1DAC ist es die geueinnrltz-

zigen Betätigungsfelder des ADAC auf der Gnrndlage der
eigenen Satzungszwecl<e ideell zu unterstrltzen und, zu
fördern.

§:
(1) Die l{itte1 des HSC Nordmark dürfen nur firr die satzungs-

gexrä8en Zwecke des Clubs venendet werden. Die Uit-
gJ.ieder erhalten keine Zuwendr:ngen aus llitteln des
Vereins.
Der CLub darf lceine Personen durch Ausqaben, die dern
Zweck d.es Clubs fremd sind, oder durch-unveifraltnisuäBig
hohe Vergrltungen begunsti.gen.'



§4

Der Vorstand kann nach Anhörung der l{itgliederversamm-
Iung Mitglieder zu Ehrenni.tgliedern ernennen, die sich
besondere Verd,ienste um den Club ernorben haben.
Unter den gleichen Voraussetzungen kann ehenaligen
fnhabern von Ehrenämtern des Clubs die entsprechende
Amtsbezeichnung ehrenhalber verlj.ehen werden.
Ehrennitgliedei besitzen die gleichen Rechte wie
ordentliChe Mitglieder, sind jedoch von der
Beitragspf licht befreit.

§5
(1) Die Aufnahme in den MSC Nordmark muss beim Vorstand

beantragt werden. Über die Aufnahme entscheidet der
Vorstand und der Beirat geneinsam.

(2) Im Faile der Ablehnung brauchen die Gründe frfr die
Ablehnung nicht bekanntgegeben zu werden. Gegen die
Ablehnun§ kann innerhalb von zwei wochen schriftlich
Einspruch bei der Hitgliederrrersarnmlung eingelegt
werdän, die unter Ausschluss des Rechtsweges entscheidet

§5
(1) Der Club erhebt zur Bestreitung seiner Auslagen von

seinen Hitgliedern Aufnah:negebühren und Beiträge,
deren Höhe und Zalrlungsweise von der Mi.tglieder-
versannlung jährlich festgelegt rird.

(2) Als Bestätignrng der erfolgt,en Beitragszahlung wird
eine ilitgliedskarte ausgehändi*.

§7
(1) Die Beendigung der Mitgliedschaft bein Club kann nur

frir den Schlu§s des Geichäftsjahres unter Einhaltung
einer vierteljährigen Krlndigungsfrist nittels ein-
geschriebenem Brief erfolgen.

(2) Ein llitglled des C1ubs kann vom Vorstand des Clubs
aus der MitgliederListe gestrichen Herden. (Ausschluss)
rrenn

a)

b)

das Mitglied trotz Mahnung den fä1liEen Beitrag
nicht bezaltlt,
die Streichung im Interesse des Clubs not-
wendig erscheint"

(3) Vor der Streichung ist dern Mltglied Gelegenlreit zu
geben, sich zum Grund der Streichung zu äu8ern.



(4) Gegen die Streichung. kann innerhalb 2 wochen
schrj.ftlrcä-Einipruön eiäärän werden. Über den Ein-
spruch eniscieiaä-. die ilitgli_ederversamralung unter
.1,üsschluB des R'echtsweges endguLtr:.g '

§8
Die Orqane des Clubs sind die Uitgliederversarnmlung, der
VorstaÄd und der Beirat

§e
(1) Die Mitgliederversammluns ist das oberste-Oi?11-$"=\-' 

n§C Noräm;[:-Sia muss iänrficn mj.noestens ei.nnal
,tä a"= im i. Quartat iäaes Kaienderjahres durch-
oeführt werden. A11e Uiielieääi una äie Afrrennitgiieder
3i"ä'äörriiiiiiirr--mind.estäns ztteL wochen vorher unter
angäUe der Tagesordnung einzuladen'

(21 Die Taqesordnung wird voIB Vorstand aufgestellt; sie\-' ii"=-;i;ää;iänl-aie foigenden Punkte enthaiten:
a) Berj'cht des Vorstandes
bi Bericht der RechnungsPrüfer
c) Bericht, des Beirates
ai Feststellung der stiunliste
;i ilEt=iung -äeJ -vorstandes und des Beirates
f) !{ah1en
;i voianschlag frlr das laufende Geschäf,tsjahr
h) Anträge

(3) Anträge frLr die Hi+*gliedernTersammiuno können von
\ -' JZ&;-ü:.tqiiää-q-eliäiii-wärään. sie iussen aindestens

I rase vdi-ääi titgij.Eaerversanmluns !"1T- Y9r:!iF
ä inqäi e i ä[t -una - 

in - äär -r.ri tg ] i ederveis arn-Iung persönl ich
vertreten werden.

§10
(1) fn der Mitqtiederversannlung hat jeoes anweseniet -' ltltqf.i.ä-üiä-ieaes shrennitgli.q äine stinme'

St,irnrnentibertraqung isc unzurassrg'

(2) Die Mitgliedenrersam',nlung ist ohne.Rilcksicht auf die
Zahl aer -äitäiienenen'§ti"rb"rechtier'?Lt::11*fPis'
us entscheidet regeJ.näBig einfa-che stj.nmenmenrneiE"
§tinilänqräiänrreit'qi1t äis-alfärrnm9: Eine Zwei-Drittel-
l{ehrheii ist, erforäerlich bei Besch}üssen
a) rlber Satzungsänderungen.
bi über Dringlichkeitsanträge;i ii5& Anüä;e_ {ui-.urdiüi9ng von vorstandsraitsliedern
di über die Aüflösung des clubs



(3) Die Wahlen können in geheimer Abstinnung oder durch
ekklamation erf olgen. -Geheinne Abstitr+ung. itluss. erf o19en
$renn auch nur ein-stimnrberechtigtes Mitglied eine solche
verlangt.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

({)

§11
Über die Verhandlungen und Beschlüsse jeder ltitgiieder-
versanmlung ist einä Niederschrift aufzunehmen, aus der
mindestens-die gefassten Beschltf,sse hervorgehen mrlssen.
Die Niederschrift muss von zwei Hitgliedern des Vor-
standes unterzeichnet, werd,en-

Ausserordentliche Hitgliederversamnlunqen sind vorq Vor-
;aänA-einäufärufen auf Antrag von urindästens einem
Drittel der Clubmitglieder-

§12
Der Vorstand setzt sich zusammen aus3
1. dem Vorsit,zenden
2. dern Stellvertretenden Vorsitzenden
3. dem Schatzmeister
4. dern Sportleiter
5. dem Schriftführer
Je zwei l{itglieder des Vorstandes v€rtreten den CLub
gemeinsam. üie Uitglieder des Vorstandes zu Absatz 1

iliiiäi-i:E sind aei ctut qeqenüber verpflichtet, diesen
äärneinsam nur zu vertreten 6ei verhinderung des
üorsitzenden, die lrtitglieder zu 3-5 darüber hinaus
nur, wenn auch der stäJ.J.vertretende Vorsitzende
verhi,ndert ist.
Zur Unterstützung des Vorstandes wird ein Beirat
gebildet, dem angehören:
L. der Wagenreferent
2. der üotorradreferent
3. der Wassersportreferent
4. der Jugendreferent
5. der Gerätereferent
6. der Verkehrsreferent
? . der Vergnügungsreferent
8. ein - drei Beiräte

die nit besonderen Aufgaben betraut werden ]<önnen
(2.8. Presse, uä) und besondere Bezeichnungen
führen können.

sowie der C1ub-Syndicus und der oder die Ehrenvor-
sitzenden.

Vorstand und Beirat werden in der l{itgliederver-
sarnnlung gewähIt. Ihre Amtsdauer.beträgt 4 Jahre'
Al}e zwäi-Jahre, gerechnet von.ilitgliederrrersarnmlunE
Lü-uitgllederveisänn1ung, scheidet-die Hä1f,te der



Mi.tg}ieder des Vorstandes und des Beirat,es aus '
erstmals aiä-untÄr aen ungeraden ZLffern aufgeführten'
öiä-wiEaeäiär:r--i.=l iurassiq. Die'zusammelleqlls' Yon
Vorstandsämtern zu &saf;-i iit unzulässig. -Säntliche

äater sind Ehrenämter'

(5) Der vorstand bestellt einen Rechtsanwalt zum club-
Syndicus, 

-äär-- ohne Stinnrecht, - an allen Vorstands-
sitzungenteilnehmensorrt".DerVorstandgibtsich
üna-aei Beirat eine Geschäftsordnung"

§13

( 1) äIL'ilnElHlS,ISlruii?'*:li":I:'Eile'u!ä!luäli:iiX'"'wird, aer-äLn-viEitäf Aäi- iuletzt von der Mitglieder-
versammrunä-äenäiiriqt.i Etats äbersteigt' bedarf es
ä;;-äuiioäiufig der uitgtieaerversanmLung'

(2])ZurPrüfungderFinanzgebahrendesC].ubswerdenvon
der Hirsriäaäii";ää1G;;;Ät Rechnunssprüf er_ eewähIt -

Die Amtsaäüäi-Uat;{qt äwäi-ianr., gereörrnet von ordent-
i1än", -üi[qiieäerveisaruoiüne. Die . Eechnunqspr]if9r
drtrfen x"Ii-üt-i;-üä;aaänd-bekieiien. sie haben
mindest.n!".i"t. t-- i af,r f ich vor . der l'Iitcrl i ederver-
sammlung äiä-tiücürünruiq-ünä-äiä Kasse 

- zu prüfen
und d.er r.ritü:.iääärversärän1ung Bericht zu erstatten'

§14
Anträge auf satzungsänderung können nicht a1s Dringlich-
keitsanträge gestelit ;!}6gi. -siA werden vom Vorstand
ääpru rt "rrä- 

aÄi- Mi rtI i ederrrer s anmi.ang. vo r ge i eEt .

öiäse "ntdänäiäet 
nit zwei-Drittel-ilehrhei--.

§15
(1)DieAuf].ösung.des!{SCNorrrrnar]ckannnur:.neiner

elgens ,ri-äiE=är- zir"äi<ä 
-äinoeruf enen Mitq|i-e9"t-

versanml,in;-;it einÄt Zwei-Drittet-Hehrheit der
§tinmen erfolgen-

l2) In Fal1e der Auflösung ernennt die Mitglieder-
versamnlung die Liquj-datoren'

(3) In Fal'le der Aufl'-o-sung des t{SC Nordmark verfä1it
das verbfäi6eäää-V.nn6g"n des.Ciubs den Landes-
sportver;ä;e-ilii eswlq:äo i s-'e in - schi es'"i g-
;5;;;;ilischer Fachveibänä tur Motorspor-- - mit
der Aufläääl-ä=- äüäsiäriäsricü iu senäinnützisen
motorspo#ticnen Belangen zu vela'enden'

§16
ErfrSllungsort und Gerichtsstand frlr aIle Rechte und
pflichren als üi[q]iää-Aa;-l{sö-xoiänäix ist Kiel""



I

-/-.

Ferner überreichen wir

Ur- und abschrift der Einladung
vom 23.02.L993 ,

Ur- und Abschrift des Protokolls
sammlung vom 12 .03 " 1,993 ,

zur Jahreshauptversammlungt

d.er Jahreshauptver-

und melden zur Eintragung an:

a) Der stelLvertretende Vorsitzende Friedrich Stehning
ist wieder gewählt.

b) Der Sportleiter Karl- Heinz Spur ist wieder gewählt.

Kiel, den L4" Juni 1993 27. März L994 /

oß*-&Y )'Fr(
Vorstehende, heute vor mir vollzogene Unterschrift des
mir persönlich bekannten Herrn Ilermann David, Kanalblick
6, 2370 Osterrönfeld, beglaubige ich hiermit-

Kiel, den 14. Juni 1993

Kostenrechnung:
Vtert: 15.000,00 DI"I

Gebühr §§ L4t, 32, 38 7 KostO 45,00 DM
6 t75 DM

l1l1=3I
15 * Mehrwertsteuer



Urkundenrotle Nr. 98/L994

Die vorstehend.e, vor mir eigenhändig vollzogene

Unterschrift
des Schatzmeisters Dirk HatLz' wohnhaft Sedan-

straBe 37, 24LL5 Kie1,
ausgewiesen durch BpA Nr. 1005359500, beglaubige ich-

KieI, 2L. März 1994

Bes- S<lr:a*g

Notar

Kostenrechnungffio,--
Gebtlhr, S§ LAt , 32 , 45 Kosto
15 t l4ehrwertsteuer

Dl,l 22,50
DM 3,38
Dl,I 25 ,88

,.,-* t'".--':'i

Notar

/


